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8 1.

Zweck.
Im Sinne des § 114 des Geſetzes vom 5. Februar 190,

RGB. Nr. 26, betreffend die Abänderung und Ergänzung der

Gewerbeordnung, beſteht der Zweck der Genoſſenſchaft in der

Pflegedes Gemeingeiſtes , in der Erhaltung und Hebung der
Standesehre ſowie in der Förderung der humanitären, wirt¬

ſchaftlichen und Bildungsintereſſen ihrer Mitglieder und An¬

gehörigen.
Die Förderung der humanitären Intereſſen kann ins¬

beſondere durch Gründung von Kranken⸗ und Unterſtützungs¬
kaſſen bzw. Unterſtützungsfonds für die Mitglieder und An¬

gehörigen, die Förderung der wirtſchaftlichen Intereſſen durch

Errichtun ufshallen , Vorſchußkaſſen, die Erhaltung
emeinſa Marktplätze, eventuell Blumenhallen, durch Hint¬

altung bzw. Beſeitigung von geſchäftlichen Einrichtungen , J
welche den reellen Wettbewerb unter den Genoſſenſchaftsmit¬
gliedern ſtören, die Förderung der Bildungsintereſſen durch
Errichtung und Unterſtützung gewerblicher Unterrichtsanſtalten
(Fach- und Fortbildungsſchulen, Lehrwerkſtätten u. dgl.), durch
Veranſtaltung von fachlichen Lehrkurſen für Mitglieder und
Angehörige, von Lehrlingsarbeitenausſtellungen uſw. erfolgen.

Insbeſondere obliegt der Genoſſenſchaft:
a) die Führung einer ordentlichen Evidenz über die Mit¬

glieder und Angehörigen der Genoſſenſchaft, die Sorge für
die Erhaltung geregelter Zuſtände zwiſchen den Gewerbe—

inhabern und ihren Gehilfen, beſonders in bezug auf den

Arbeitsverband , dann die Errichtung und Erhaltung von
Genoſſenſchaftsherbergenund die Arbeitsvermittlung;

b) die Vorſorge für ein geordnetes Lehrlingsweſen durch Er¬

laſſung von der behördlichen Genehmigung zu unter—

breitenden Beſtimmungen, ſoweit in der Gewerbeordnung
keine beſonderen Vorſchriften enthalten ſind, und zwar:
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über die Bedingungen für das Halten von Lehrlingen
überhaupt ſowie über das Verhältnis der letzteren zur
Zahl der Gehilfen im Gewerbe;

über die fachliche und religiös⸗ſittliche Ausbildung der
Lehrlinge;
über die Lehrzeit und die Lehrlingsprüfungen;

über die Überwachung der Einhaltung der vorſtehen¬
den Beſtimmungen;

c) die Beſtätigung der Lehrzeugniſſe und die Ausſtellung der

Lehrbriefe;
d) die Fürſorge für erkrankte Lehrlinge;
e) die Überwachung der von der Genoſſenſchaft errichteten

und erhaltenen gewerblichen Unterrichtsanſtalten und
Lehrkurſe ſowie der von ihr veranſtalteten und ſubven¬
tionierten Lehrlingsarbeitenausſtellungen u. dgl.;

f) die Beſtätigung der Arbeitszeugniſſe der der Genoſſenſchaft
angehörigen Gehilfen;

g) die Vorſorge für die erkrankten Gehilfen durch Gründung
von Krankenkaſſen oder den Beitritt zu bereits beſtehenden
Krankenkaſſen;

h) die Bildung eines ſchiedsgerichtlichen Ausſchuſſes zur Aus¬

tragung der zwiſchen den Genoſſenſchaftsmitgliedern und
ihren Hilfsarbeitern aus dem Arbeits- Lehr- und Lohn¬
verhältniſſe entſtehenden Streitigkeiten;

dann die Förderung der ſchiedsgerichtlichen Inſtitu¬
tionen zur Austragung von Streitigkeiten zwiſchen den

Genoſſenſchaftsmitgliedern , zu welchem Zwecke ſich auch
mehrere Genoſſenſchaften vereinigen können;

i) die Beſchlußfaſſung behufs Beſeitigung von Gewohn¬
heiten, Gebräuchen und Neuerungen , welche dem reellen
Wettbewerbe unter den Genoſſenſchaftsmitgliedern im
Wege ſtehen;

k) die alljährliche Erſtattung von Berichten über alle jene
Vorkommniſſe innerhalb der Genoſſenſchaft, welche für
die Aufſtellung einer Gewerbeſtatiſtik von Weſenheit ſind.
Außer den in E) vorgeſchriebenen regelmäßigen Berichten

hat die Genoſſenſchaftüber die ihren Zweck berührenden Ver¬
hältniſſe an die Behörden bzw. deren Organe, an den Ge¬

noſſenſchafts verband und an die Handels- und Gewerbekammer
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in Wien über Verlangen Auskünfte und Gutachten zu erſtatten
| und kann in dieſen Beziehungen auch aus eigenem Antriebe J

dieſe öffentlichenOrgane behufs Förderung ihrer Zwecke in
Anſpruch nehmen. ; —

—
¶ —

§ 2.
Name, Umfang und Sitz der Genoſſenſchaft.

Die Genoſſenſchaft , für welche dieſes Statut gültig iſt,
führt den Namen „Genoſſenſchaft der gewerblichen Zier⸗ und
Gemüſegärtner in Wien und Umgebung “ und umfaßt jene

| Perſonen, welche in der Gemeinde Wien in ihrem jeweiligen
| Umfange, dann im Gerichtsbezirke Kloſterneuburg (Bezirks¬

| hauptmannſchaft Tulln) und in den politiſchen Bezirken
Bruck a. d. Leitha, Floridsdorf⸗ und Hietzing⸗Umgebung, mit 141

3
Ausnahme des Gerichtsbezirkes Neulengbach ſowie der

ö,

Gemeinden Kaltenleutgeben, Perchtoldsdorf, Rodaun, Sieben⸗ 1
J hirten und Vöſendoꝛrf des Gerichtsbezirkes Lieſing, das .

Gewerbe der dier und Gemüſegärtnerei und Baumſchulen
ſelbſtõ als Pächter betreiben, als Mitglieder (6 3) 1414

ren Hilfsarbeiter einſchließlich der Lehrlinge als An¬
gehörige (Sz 8); fie hat ihren Sitz in Wien.

Mitglieder der Genoſſenſchaft. |
Wer in dem Bezirke dieſer Genoſſenſchaft eines oder

mehrere der im 2 benannten Gewerbe ſelbſtändig oder als —

Pächter betreibt, wird ſchon durch den Antritt des Gewerbes
Mitglied der Genoſſenſchaft und hat die damit verbundenen a

Verpflichtungen zu erfüllen. 141
Der Stand der zur Genoſſenſchaft gehörigen Gewerbe und 1

jede Veränderung in dieſem Stande wird der Genoſſenſchaft
von der zuſtändigen Gewerbebehördemitgeteilt . =

Wer auf Grund von mehr als einem Gewerbeſcheine bzw. N

von mehr als einer Konzeſſionsurkunde ſelbſtändig oder als
Pächter mehrere Gewerbe betreibt, welche nicht in eine Ge¬
noſſenſchaft vereinigt find, hat allen für dieſe Gewerbe be¬

ſtehenden Genoſſenſchaften als Mitglied anzugehören.
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Zu Ehrenmitgliedern können von der Genoſſenſchaftsver¬

ſammlung Perſonen ernannt werden, welche ſich auf dem Ge¬

biete der heimiſchen Gartenkultur ſowie um die Genoſſenſchaft
beſondere Verdienſte erworben haben.

§ 4
Rechte der Mitglieder.

Die Mitgliedſchaft bei der Genoſſenſchaft begründet die

Teilnahme an denjenigen Rechten, welche nach der Gewerbe¬

ordnung (den Geſetzen vom 15. März 1883, RGB. Nr. 39, und
vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26) und nach dieſem Statut

den Mitgliedern zuſtehen, insbeſondere die Teilnahme an dem

Wahlrechte ſowie an den gemeinnützigen Anſtalten der Ge¬

noſſenſchaft.
885.

Pflichten der Mitglieder.
Jedes Genoſſenſchaftsmitglied iſt im allgen inen ver¬

pflichtet, zur Erreichung der Genoſſenſchaftszwecke nach den

Beſtimmungen dieſes Statutes mitzuwirken, den ordnungs¬
mäßig gefaßten Beſchlüſſen der Genoſſenſchaftsverſammlung
und der Genoſſenſchaftsvorſtehungnachzukommen und den An¬

ordnungen der letzteren und des Genoſſenſchaftsvorſtehers
Folge zu leiſten.

Insbeſondere hat jedes Genoſſenſchaftsmitglieddie Pflicht,
den Antritt oder die Zurücklegung ſeines Gewerbes, den Stand¬
ort und jede Veränderung desſelben, ferner die Aufnahme oder

Entlaſſung ſeiner gewerblichen Hilfsarbeiter einſchließlich der
Lehrlinge, ohne Unterſchied, ob es ſolche in ſeiner Betrieb¬
ſtätte oder außerhalb derſelben mit Arbeit verſieht, unter An¬

gabe des Namens, Alters und der Zuſtändigkeitsgemeindedem

Genoſſenſchaftsvorſteher innerhalb acht Tagen nach Eintritt
eines dieſer Umſtände zuverläſſig anzuzeigen.

Wird ein Gewerbe verpachtet oder durch einen Stellver¬
treter betrieben, ſo iſt unter Namhaftmachung des Pächters
oder Stellvertreters innerhalb derſelben Friſt hierüber dem
Genoſſenſchaftsvorſteherdie Anzeige zu erſtatten. Desgleichen
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ſind dem Genoſſenſchaftsvorſteher , wenn der Gewerbebetrieb
durch eine offene Handelsgeſellſchaft ausgeübt wird, die Namen
der zur Geſchäftsführung berechtigten Geſellſchafter anzuzeigen.Die Außerachtlaſſung der Anzeigepflicht unterliegtin jedem
einzelnen Falle einer Ordnungsſtrafe (5 25.

§6.
Erlöſchung der Mitgliedſchaft.

Die Mitgliedſchaft bei der Genoſſenſchaft erliſcht, ſobaldder Gewerbebetrieb , welcher die Mitgliedſchaft begründet hat,
vollſtändig aufgegeben und die Gewerbeberechtigung bedin¬
gungslos zurückgelegt wird.

Dasſelbe gilt in den Fällen der Entziehung der Gewerbe¬
berechtigungdurch die Behörde (SS 57, 1338 und 139 des Ge—
ſetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26).

Stimmrecht und Wählbarkeit.
24 berechtigt und wählbar in der Genoſſenſchaft ſind
e Mitglieder derſelben.

Ausgeſchloſſen vom Stimmrechte und der Wählbarkeitſind: ;

a) diejenigen Mitglieder , welche und inſolange ſie infolgeeiner ſtrafgerichtlichen Verurteilung von der Wählbarkeit
in die Gemeindevertretung ausgeſchloſſen ſind;

b) jene Mitglieder , über deren Vermögen der Konkurs er¬
öffnet worden iſt, während der Dauer der Konkursver —
handlung ;

e) jene Mitglieder , denen das Gewerbe durch die Behörde
entzogen wurde, während der ausgeſprochenen Dauer der

Entziehung ;d) jene Mitglieder , welche: wegen Geiſtesſchwäche oder wegen
Verſchwendung unter Kuratel ſtehen;

e) jene Mitglieder, welche mit der Zahlung der genoſſen¬
ſchaftlichen Umlagen durch ein Jahr im Rückſtande ſind.Zur Wählbarkeit für das Schiedsrichteramt insbeſondere

iſt das zurückgelegte 24. Lebensjahr erforderlich.
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88.
Angehörige der Genoſſenſchaft.

Die Hilfsarbeiter (6 73, lit. a — 4 GO) der Genoſſen¬
ſchaftsmitglieder ſind Angehörige der Genoſſenſchaft und als

J 8. ſolche den Vorſchriften derſelben unterworfen.
§ 9. Ausweiſe der Hilfsarbeiter.

An Stelle des 5 79 der Gewerbeordnung tritt folgende Be¬
ſtimmung: Auf Verlangen des Hilfsarbeiters iſt die Gemeinde¬
behörde ſeines Aufenthaltsortes verpflichtet, ihm nach entſprechender
Ausweisleiſtung innerhalb zweier Tage eine Urkunde zur Beglau⸗ KR
bigung feiner Eigenſchaft als gewerblicher Hilfsarbeiter gegen Ver⸗ 561
gätunz der Beſhaffungskoſten ſtempelfrei auszuſtellen. (Art. II des
Geſezs vom 25. Jinner 1919, StGBl. Nr. 42)

Die näheren Beſtimmungen über Form und Inhalt dieſer
Urkunde (Ausweiskarte ) und über die Vorausſetzungen, unter denen
ſie auszuſtellen iſt, werden durch die Vollzugsanweiſung des Staats¬
amtes für ſoziale Fürſorge vom 12. Fꝛbruar 1919, StG Bl. Nr. 106, 1
getroffen. *

Im Sinne des 5 1163 ABGB. iſt dem Dienſtnehmer bei
Beendigung des Dienſtverhältniſſes auf ſein Verlangen ein ſchrift¬
liches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienſtleiſtung auszu¬
ſtellen. Verlangt der Dienſtnehmer während der Dauer des Dienſt¬
verhältniſſes ein Zeugnis, ſo iſt ihm ein ſolches auf feine Koſten
auszuſtellen . Eintragungen und Anmerkungen im Zeugniſſe , durch
die dem Dienſtnehmer die Erlan zung einer neuen Stellung erſchwert
wird, ſind unzuläſſig

Die Beſtätigung des Zeugniſſes durch das Gremium hat der
| Dienſtnehmer einzuholen.
| Zeugniſſe des Dienſtnehmers, die ſich in Verwahrung des
N Dienſtgebers befinden, find dem Dienſtnehmer auf Verlangen jeder¬

zeit auszufolgen.
| § 10. Aufnahme von Lehrlingen. a.

Die Aufnahme der Lehrlinge hat auf Grund eines be¬
{ ſonderen Vertrages zu geſchehen, der binnen vier Wochen nach

Beginn des Lehrverhältniſſes ſchriftlich abzuſchließen iſt. Ein
Exemplar desſelben iſt ſofort nach Abſchluß der Genoſſenſchafts¬
vorſtehung einzuſenden. Von dieſer iſt der Vertrag in dem
hiefür beſtimmten Protokollbuche zu verzeichnen.

Der Lehrvertrag iſt ſtempel- und gebührenfrei .
Derſelbe muß enthalten:
1. den Namen des Lehrherrn, das Gewerbe, welches er be¬

treibt, und den Aufenthaltsort desſelben;



— 2
63 2. den Namen (Vor⸗ und Zunamen), das Alter und den4 Wohnort des Lehrlings;

; 3. ſofern es ſich um einen minderjährigen Lehrling handeli,
4} den Namen, die Beſchäftigung und den Wohnort ſeiner Eltern, .

ſeines Vormundes oder ſonſtigen geſetzlichen Vertreters;
4. das Datum des Vertrages und die Dauer des Ver—

tragsverhältniſſes;
5. die Beſtimmung , daß insbeſondere — unbeſchadet der

den beiden Vertragsparteien obliegenden ſonſtigen geſetzlichen
Verpflichtungen — der Gewerbeinhaber ſich verpflichtet, den
Lehrling in den Fertigkeiten des von ihm zu erlernenden Ge¬werbes zu unterweiſen oder durch einen hiezu befähigten Stell¬
vertreter unterweiſen zu laſſen und daß der Lehrling zurfleißigen Verwendung in dieſem Gewerbe verhalten iſt;

6. die Bedingungen der Aufnahme in betreff des Lehr—geldes oder etwaigen Lohnes, der Verköſtigung, der Bekleidung,der Wohnung, der Dauer der Lehrzeit , der Prüfungstaxe und

T A

der genoſſenſchaftlichen Aufding⸗ und Freiſprechgebühr . {

j
ie

weſentlichſten Vertragsbedingungen ſind von der Ge—
ſehörde in das Arbeitsbuch aufzunehmen.

Genoſſenſchaftsmitglieder , welche bei der Aufnahme von
Lehrlingen ſich nicht an dieſe Beſtimmungen halten, machen
ſich einer Übertretung der Gewerbeordnung ſchuldig. —

§11.
Haltung von Lehrlingen. !

Lehrlinge dürfen nur von ſolchen Mitgliedern gehalten F
werden, welche ſelbſt oder deren Stellvertreter die erforderlichen J
Fachkenntniſſe beſitzen, um den Vorſchriften des 5 100 des Ge— j
ſetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26, in betreff der ge⸗ ö
werblichen Ausbildung der Lehrlinge nachzukommen und die .14 auch nach der Einrichtung und der Art der Ausübung des ]* Gewerbes tatſächlich in der Lage ſind, dies zu tun.

1 O. 1 27 2 ö . ö 2. Jene Genoſſenſchaftsmitglieder , welche wegen eines Ver—
brechens überhaupt oder wegen eines aus Gewinnſucht be¬

|



gangenen oder gegen die öffentliche Sittlichkeit gerichteten Ver¬
gehens oder einer derlei Übertretung verurteilt wurden, dürfen
Lehrlinge weder aufnehmen noch die bereits aufgenommenen
länger behalten.

Doch kann die Gewerbebehörde in Fällen, in welchen ein
Nachteil oder Mißbrauch nicht zu beſorgen iſt, ſolchen Genoſſen¬
ſchaftsmitgliedern die ausnahmsweiſe Bewilligung zur Auf¬
nahme von Lehrlingen erteilen.

In Beziehung auf das Lehrlingsweſen wird noch insbe¬
ſondere beſtimmt:

a) Die Lehrzeit beim Gewerbe der Gärtnerei beträgt
31/2 Jahre. ;

Die Genoſſenſchaftsvorſtehung iſt berechtigt, in be¬

ſonders berückſichtigungswürdigen Fällen, wie Alter des
Lehrlings, erfolgreiche Abſolvierung einer Fachſchule, eine
dem Beginne des Lehrverhältniſſes vorausgegangene Ver¬
wendung in der Gärtnerei uſw. über Antrag des Lehr¬
herrn die Lehrzeit bis auf 2½“ Jahre herabzuſetzen, wenn
der Lehrling die vorgeſchriebene Lehrlingsprüfung mit
gutem Erfolg abgelegt hat.

Die von den Lehrlingen zu entrichtende Auͤfnahme¬
(Aufding)gebühr (6 15, Abſatz 8) wird mit K 20, die
Freiſprechgebühr mit K 50 bemeſſen. Lehrlinge, welche
ſelbſt oder deren Eltern mittellos ſind, können von der
Entrichtung der vorerwähnten Gebühren durch die Ge¬
noſſenſchaftsvorſtehung befreit werden, falls die geſetz lichen
Vertreter der Lehrlinge unter Nachweis der Mittelloſigkeit
darum anſuchen.

Für die richtige Abfuhr der Lehrlingsgebühren haftet
der Lehrherr.

) Bei der Aufnahme eines Lehrlings kann eine Probezeitbe¬
dungen werden, während welcher jeder der beiden Teile
nach Belieben zurücktreten kann.

Die Probezeit darf drei Monate nicht überſteigen und
iſt in die Lehrzeit einzurechnen.

Das Lehrverhältnis kann, wenn bei der Aufnahme
des Lehrlings keine längere Probezeit bedungen wurde,

= N
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jederzeit während der erften vier Wochen durch einſeitigenRücktritt eines der beiden Teile aufgelöſt werden.
Der Lehrherr hat ſich die gewerbliche Ausbildung des
Lehrlings angelegen ſein zu laſſen und ihm die erforder¬
liche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen
Dienſtleiſtungen (6 76 des Gefetzes vom 8. März 1885,RGB. Nr. 2 nicht zu entziehen.

Ihm bzw. feinem Stellvertreter obliegt die UÜber —
wachung der Sitten und der Aufführung des minder¬
jährigen Lehrlings in und außer der Arbeitsſtätte; er hat
denſelben zur Arbeitſamkeit , zu guten Sitten und zur Er¬
füllung der religiöſen Pflichten zu verhalten; er hat ferner
jede Mißhandlung desſelben zu unterlaſſen, ihn gegen
ſolche von ſeiten der Arbeits- und Hausgenoſſen zu ſchützenund dafür Sorge zu tragen, daß dem Lehrlinge nicht
Arbeitsberrichtungen, wie Transportierung von Laſten
u. dgl., in einer ſolchen Art und Dauer zugewieſen wer¬
den, daß ſie ſeinen phyſiſchen Kräften nicht angemeſſen1 ſind.

A | ; 6 bzw. ſein Stellvertreter iſt weiter ver¬
A nn lichtet, jenen Lehrlingen , welche den gewerblichen Fort¬

—C

bildungs oder einen anderen mindeſtens gleichwertigenUnterricht noch nicht erfolgreich abſolviert haben, die zum
Beſuche der im 5 99h al.Z, des Geſetzes vom 5. Februar
1907, RGB. Nr. 26, erwähnten Anſtalten erforderlicheZeit bis zur vollſtändigen Erreichung des Lehrzieles ein¬
zuräumen, ſie zum Beſuche dieſer Schulen zu verhaltenund die Überwachung des regelmäßigen Schulbeſuches
durch die An⸗ und Abmeldung der Lehrlinge bei der Schul¬
leitung zu ermöglichen.

Im Falle der Erkrankung oder des Entlaufens des
minderjährigen Lehrlings und bei anderen wichtigen Vor—
kommniſſen hat der Lehrherr die Eltern, Vormünder oder
ſonſtigen Angehörigen desſelben ſowie die Genoſſenſchaft
hievon ſofort zu benachrichtigen.

Wenn der Lehrherr durch ſein Verſchulden eine mehrals 14tägige Verzögerung der Aufdingung oder Freiſpre¬
chung des Lehrlings herbeiführt , begeht er eine Übertretungder Gewerbeordnung . .

2
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q) Bei Auflöſung des Lehrverhältniſſes hat der Lehrherr dem

Lehrling ein Zeugnis über die zugebrachte Lehrzeit, ſein
Betragen während derſelben und die gewonnene Aus¬

bildung im Gewerbe auszuſtellen . Das Lehrzeugnis iſt
vom Genoſſenſchaftsvorſteher durch Namensfertigung und €

Beidrückung des Genoſſenſchaftsſiegels zu beſtätigen . |

In dem Falle der Auflöſung durch ordnungsmäßige
Beendigung des Lehrverhältniſſes iſt von der Genoſſen¬
ſchaftsvorſtehungunter Benützung des Lehrzeugniſſesbzw. 5
der Lehrzeugniſſe, des Abgangszeugniſſes der Fortbil¬
dungsſchule und gegebenenfalls des Zeugniſſes über die
mit oder ohne Erfolg abgelegte Lehrlingsprüfung ſowie
der ſeitens der Genoſſenſchaft gemäß 8 114 des Geſetzes

) vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26, gemachten Wahr¬
nehmungen ein Lehrbrief auszuſtellen .

Von jeder Auflöſung des Lehrverhältniſſes hat der

*
—

'*

1 Lehrherr zur Richtigſtellung und Evidenzhaltung der
= Matrikel über Lehrlinge dem Genoſſenſchaftsvorſteher

längſtens innerhalb acht Tagen nach erfolgter Auflöſung
des Lehrverhältniſſes bei Vermeidung einer Ordnungs¬
ſtrafe (5 25) die Anzeige zu erſtatten.

e) Der Lehrling iſt dem Lehrherrn zur Folgſamkeit , Treue 1
und Verſchwiegenheit, zu Fleiß und anſtändigem Be⸗

|

tragen verpflichtet und muß ſich nach deſſen Anweiſung im
Gewerbe verwenden.

Ein minderjähriger Lehrling iſt der väterlichen Zucht
des Lehrherrn unterworfen, deſſen Schutz und Obſorge er A
genießt. .

f) Die Lehrlinge find, inſofern ſie den gewerblichen Fort¬
bildungs- oder einen anderen mindeſtens gleichwertigen
Unterricht noch nicht mit Erfolg abſolviert haben, ver¬

pflichtet, die beſtehenden allgemein gewerblichen Fort¬
bildungsſchulen (6zw. Vorbereitungskurſe) ſowie die fach¬
lichen Fortbildungsſchulen in et durch den bezüglichen
Lehrplan vorgeſchriebenen Weiſe bis zur vollſtändigen Er¬

reichung des Lehrzieles regelmäßig zu beſuchen.
Für jene Lehrlinge, welche durch eigenes Verſchulden

einen genügenden Unterrichtserfolg nicht erreichen oder im
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Diſziplinarwege von dem Schulunterrichte zeitweilig aus:
geſchloſſen werden, kann ſeitens der Gewerbebehörde aufGrund der von dem betreffenden Schulaufſichtsorgane er¬
ſtatteten Anzeige die ſtatuten- oder vertragsmäßig feſtge¬
ſetzte regelmäßige Dauer der Lehrzeit verlängert werden.

g) Um den Hauptzweck der Lehrlingsbildung zu erreichen, iſt
jeder Lehrling gehalten, nach Vollendung der Lehrzeit ſich
bei der Genoſſenſchaftsvorſtehung einer Lehrlingsprüfung
zu unterziehen . Über die Prüfungsgegenſtände hat die Ge—

einer von der Genoſſenſchaftsvorſtehungzu beſtimmenden1 noſſenſchaftsverſammlung Beſchluß zu faſſen; ſie wird vor

Prüfungskommiſſion, welcher auch ein Vertreter der Ge¬
hilfenſchaft beizuziehen it, zu den von der Genoſſenſchafts¬
vorſtehung feſtzuſetzenden Terminen abgelegt.

Wenn der Lehrling die durch dieſes Statut vorge¬
ſchriebene Lehrlingsprüfung vor Beendigung der Lehrzeit
nicht beſteht, ſo kann über Anzeige der Genoſſenſchaft vonder Gewerbebehörde die Lehrzeit verlängert werden. Die
im Sinne der vorftehenden ſowie der sub f gedachten

tigen, iſt nicht geſtattet, mehr als höchſtens zwei Lehrlinge
gleichzeitig zu halten. |

Gewerbetreibende , welche Gehilfen beſchäftigen,können für je einen Gehilfen einen weiteren Lehrling,
jedoch keine ſo große Anzahl von Lehrlingen halten, daßes dem Lehrherrn dadurch unmöglich wird, ſeiner geſetz=
lichen Verpflichtung in betreff der gewerblichen Ausbil —
dung derſelben nachzukommen.

i) Aufgabe der Genoſſenſchaft iſt es, in den Fällen, wo das
Lehrverhältnis eines der Genoſſenſchaft angehörigen Lehr—lings ohne Verſchulden desſelben vor Ablauf der Lehrzeit
aufgelöſt wurde, für die Unterbringung des Lehrlings bei
einem der Genoſſenſchaft angehörigen Lehrherrn tunlichſt

l Sorge zu tragen.
k) In den nach SS 101, 102, 1024 und 103 des Geſetzesvom 8. März 1885, RGB. Nr. 22, eintretenden Fällen iſt

2.

Beſtim mg erfolgende Verlängerung der Lehrzeit darf
ch in keinem Falle mehr als ein halbes Jahr betragen.— h) Mitgliedern, welche in der Regel keine Gehilfen beſchäf¬
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die Genoſſenſchaft verpflichtet, wenn die Erklärung des ge¬
ſetzlichen Vertreters des minderjährigen Lehrlings nicht
rechtzeitig zu beſchaffen iſt, dieſe Erklärung zu erſetzen.

8 12.
Entziehung des Rechtes , Lehrlinge zu halten.

Das Recht, Lehrlinge zu halten, kann von der Gewerbe¬
behörde ſolchen Genoſſenſchaftsmitgliedern, welche ſich grober
Pflichtverletzungen gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge
ſchuldig gemacht haben oder gegen welche Tatſachen vorliegen,
welche ſie in ſittlicher Beziehung zum Halten von Lehrlingen
ungeeignet erſcheinen laſſen, unabhängig von der ſonſtigen
nach der Gewerbeordnung oder dem allgemeinen Strafgeſetze
zu verhängenden Strafe, für immer oder auf beſtimmte Zeit
entzogen werden.

Insbeſondere kann dann, wenn aus dem Ergebniſſe der
Lehrlingsprüfung hervorgeht, daß der Lehrherr an dem nicht
entſprechenden Erfolge des Lehrlings ſchuld trägt, dem Lehr¬
herrn das Recht, Lehrlinge zu halten, n immer oder auf be¬

ſtimmteZeit entzogen werden.
Die Entziehung des Rechtes, rn n zu halten, erfolgt

nach Anhörung der Genoſſenſchaft.
Mitgliedern, welche Lehrlinge beſchäftigen, kann die Ge¬

werbebehörde die gleichzeitige Haltung jugendlicher Hilfsarbeiter
über Antrag der Genoſſenſchaft dann unterſagen, wenn durch
die Haltung der jugendlichen Hilfsarbeiter die für das Lehr¬
lingsweſen geltenden Vorſchriften umgangen werden.

Die Vorſchriften über die ſtrafweiſe Entziehung des
Rechtes, Lehrlinge zu halten, enthält 5 13342 des Geſetzes vom
5. Februar 1907, RGB. Nr. 26. Hienach hat die für immer
oder auf beſtimmte Zeit auszuſprechende Entziehung des
Rechtes, Lehrlinge zu halten, insbeſondere diejenigen zu treffen,
welche ungeachtet vorausgegangener wiederholter Beſtrafung
die Vorſchriften über die Aufnahme von Lehrlingen verlegen,eine mehr als 14tägige Verzögerung der Aufdingungoder Frei¬
ſprechung der Lehrlinge verſchulden oder ihren Lehrlingen die
zum Beſuche der im § 11, lit. f, erwähnten Lehranſtalten er¬
forderlicheZeit vorenthalten.
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Arbeitsvermittlung.
Die Genoſſenſchaft hat zur Vermittlung von Arbeitsſtellen

für die in ihr vertretenen Gewerbe geeignete Einrichtungen zu
treffen.

Nähere Beſtimmungen über die Geſchäftsführung dieſer
Arbeitsvermittlung ſowie über die mit der Geſchäftsführung
zu betrauenden Organe werden mittels eines beſonderen
Statuts feſtgeſetzt , welches von der Genoſſenſchaftsverſamm¬

. lung nach gepflogenem Einvernehmen mit der Gehilfenver —* ſammlung zu beſchließen und der politiſchen Landesbehörde zur
| Genehmigung vorzulegen iſt.

8 14.
Einnahmen der Genoſſenſchaft.

Die für die Erforderniſſe der Genoſſenſchaft mit Ausnahme
der Beiträge für die genoſſenſchaftlichen Krankenkaſſen nötigen
Geldmittel werden, ſoweit fie nicht aus den Zinſen des vor—

handenen Genoſſenſchaftsvermögens die Deckung erhalten, auf
die Mitglieder der Genoſſenſchaft C 3) umgelegt. Über die Höhe
der Umlage und über die Art der Verteilung derſelben auf die
einzelnen Genoſſenſchaftsmitglieder wird alljährlich für das
kommende Jahr in jener GenoſſenſchaftsverſammlungBeſchluß
gefaßt, in welcher der Jahresvoranſchlag genehmigt wird.

Hiebei kann als Maßſtab für die Umlage die Höhe der
jährlich jedem einzelnen Genoſſenſchaftsmitgliede vorgeſchrie¬
benen Erwerbſteuer für ſein (eine) Gewerbe, deſſen (deren) Be¬
trieb die Mitgliedſchaft zur Genoſſenſchaft begründet, ange¬
nommen werden.

Die Umlage wird nach Beſtimmung des aufzubringenden
Betrages durch die Genoſſenſchaftsverſammlung nach obigem

| Maßſtabe von der Genoſſenſchaftsborſtehungauf die einzelnen
Mitglieder verteilt und eingehoben werden.

/

Jedes in die Genoſſenſchaft neu eintretende Mitglied hat
eine Aufnahme ( Inkorporationsjgebühr von 300 K zu entrichtenund den Erlag derſelben ſchon bei der Anmeldung des Gewer¬
bes bzw. bei der Bewerbung um ein konzeſſioniertes Gewerbe
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auszuweiſen . Wenn es die Gewerbeberechtigung nicht erlangt,iſtdie Genoſſenſchaft verpflichtet, ihm die entrichtete Gebühr
zurückzuerſtatten.

Eine Rückerſtattung der einmal ordnungsmäßig gezahlten
Aufnahmsgebühr findet nach Antritt des Gewerbes nicht ſtatt,
dagegen darf aber auch dieſe Gebühr einem und demſelben Ge¬
noſſenſchaftsmitgliedenur einmal abverlangt werden.

Mitglieder, welche in Anſehung desſelben Gewerbebetriebes
aus einer Genoſſenſchaft ausgeſchieden wurden und dieſer Ge¬
noſſenſchaft einverleibt werden, ſind bis zur Höhe des an die
bisherige Genoſſenſchaft entrichteten Betrages von der neuer»
lichen Entrichtung der Aufnahme Inkorporations) gebühr
befreit.

Ausgenommen von der neuerlichen Entrichtung dieſer Ge¬
bühr ſind weiter auch die Witwe und die erbberechtigten Deſzen¬denten von Genoſſenſchaftsmitgliedern, ſofern erſtere nicht aus
ihrem Verſchuldengeſchieden war bzw. bis zur erreichten Groß¬
jährigkeit der Deſzendenten, wenn ſie den Betrieb des freienGewerbes (z 2) nach dem Tode des Erblaſſers anmelden und
dieſer Betrieb ſich als Fortſetzung des früheren Unternehmens
darſtellt .

Ferner hebt die Genoſſenſchaft Aufnahme( Aufding )⸗ und
Freiſprechgebühren ein G6 11).

Die Feſtſetzung der Höhe aller vorgenannten Gebühren er¬
folgt durch die Genoſſenſchaftsverſammlung und bedarf (mit
Ausnahme jener der Umlagen) der Genehmigung der politiſchen
Landesbehörde, welche diefelben, wenn fie unverhältnismäßig
hoch bemeſſen erſcheinen, herabſetzen kann.

Von dem jährlichen Eingange an Inkorporationsgebührendürfen höchſtens drei Vierteile zu den laufenden Ausgaben der
Genoſſenſchaft verwendet werden, wogegen der Reſt frucht¬bringend anzulegen iſt. Der Ertrag der Lehrlingsgebühren iſtmindeſtens zur Hälfte zu ſolchen Zwecken zu verwenden, welcheder Ausbildung der Lehrlinge oder ſonſtigen Intereſſen ders
ſelben, mit Ausnahme der K rankenverſicherung , zugutekommen.

Die erwähnten Einkünfte der Genoſſenſchaft werden im
Verwaltungswege eingetrieben.
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Geſchäftsführung der Genoſſenſchaft.
Die Geſchäfte der Genoſſenſchaft beſorgt:

a) durch die Genoſſenſchaftsverſammlung;
b) durch die Genoſſenſchaftsvorſtehung , welche aus dem Ge¬

noſſenſchaftsausſchuſſe unter der Leitung des Vorſtehers
beſteht;

e) durch den Genoſſenſchaftsvorſteher .

Genoſſenſchaftsverſammlung .
Die Genoſſenſchaftsverſammlung beſteht aus ſämtlichen

ſtimmberechtigten Mitgliedern.
Dieſelben üben ihr Stimmrecht perſönlich aus, Bevoll¬

mächtigte werden in der Genoſſenſchaftsverſammlung nicht zu¬
gelaſſen.

Dem Ausſchuſſe der Gehilfenverſammlung ſteht es zu, in
die Genoſſenſchaftsverſammlung Vertreter in der Zahl von 6
abzuordnen, welche berechtigt ſind, an der Verhandlung jener
Gegenſtände, welche die Intereſſen der Gehilfenſchaft berühren,
mit beratender Stimme teilzunehmen ſowie auch diesbezügliche
Wünſche vorzubringen .

Wenn die Genoſſenſchaft mehr als 500 Mitglieder zählt,
kann die Genoſſenſchaftsverſammlung mit Zweidrittelmehrheit
beſchließen, daß fie künftighin, ſofern fie nicht Wahlen vorzu¬
nehmen oder über die in den 85 1150 und 115 des Geſetzes
vom5. Februar 1907, RGB. Nr. 26, angeführten Angelegen¬
heiten (Einführung eines Verſicherungszwanges , Errichtung
von Unterſtützungskaſſen , wirtſchaftlichen Unternehmungen und
Unterſtützungsfonds) Beſchluß faſſen ſoll, ſondern über andere
Gegenſtände zu beraten hat, aus Delegierten zu bilden iſt.

Die Zahl der Delegierten beträgt 5% der Mitglieder der
Genoſſenſchaft und muß in jedem Falle dreimal ſo groß als die
Zahl der Mitglieder der Genoſſenſchaftsvorſtehungſein.

Die Wahl der Delegierten wird in der Genoſſenſchafts¬
verſammlung mit abſoluter Stimmenmehrheit der gültig ab—

gegebenen Stimmen vorgenommen.
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8 17.

Einberufung und Geſchäftsordnung der Genoſſenſchafts¬
verſammlung .

Die Genoſſenſchaftsmitglieder (Delegierten ) werden zur
Genoſſenſchaftsverſammlung durch den Genoſſenſchaftsvor—
ſteher, das erſtemal nach Errichtung der Genoſſenſchaft und in
der Folge, wenn die Einberufung durch den Vorſteher oder
deſſen Stellvertreter nicht erfolgen kann, durch die Gewerbe—

behörde im Wege ſchriftlicher Verſtändigung und mit Bekannt¬
gabe der Verhandlungsgegenſtände einberufen .

Die Genoſſenſchaftsverſammlung hat jährlich wenigſtenseinmal ſtattzufinden; ſie iſt auch dann einzuberufen, wenn der
Genoſſenſchaftsvorſteher oder der Ausſchuß es für notwendig
erkennen oder wenn der vierte Teil der Mitglieder es verlangt.Die Einberufung hat Ort und Zeit der Abhaltung der
Verſammlung zu enthalten .

Von der durch den Genoſſenſchaftsvorſteher erlaſſenen
Einberufung ſind die Gewerbebehörde und der für die Genoſſen¬
ſchaft beſtellte Kommiſſär (5 127 des Geſetzes vom 5. Februar
1907, RGB. Nr. 26) unter gleichzeitiger Bekanntgabe der
Tagesordnung mindeſtens drei Tage vorher in Kenntnis zu
ſetzen.

Der Vorſitz und die Leitung der Genoſſenſchaftsverſamm¬
lung ſteht in jenen Fällen, in welchen die Einberufung der
Genoſſenſchaftsverſammlung durch die Gewerbebehörde erfolgt
iſt, dem Abgeordneten der Gewerbebehörde, ſonſt dem Ge¬
noſſenſchaftsvorſteher oder im Falle ſeiner Verhinderung
ſeinem Stellvertreter zu.

Zur Beſchlußfähigkeit der Genoſſenſchaftsverſammlung iſt,
ſofern in dieſem Statute keine weitergehenden Beſtimmungen
enthalten ſind, die Anweſenheit von min deſtens 20% der
ſtimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

Wenn die einberufene Genoſſenſchaftsverſammlung be¬
ſchlußunfähig geblieben iſt, ſind die zu derſelben erſchienenen
Mitglieder (Delegierten ) nach Ablauf einer Warteſtunde be¬
rechtigt, über die vorliegende Tagesordnung gültig zu beraten
und zu beſchließen, inſofern nicht zur Beſchlußfaſſung über
beſondere Angelegenheiten durch das Geſetz oder Statut die
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Anweſenheit einer beſtimmten Anzahl von Mitgliedern feſt¬
geſetzt iſt.

Die Beſchlüſſe werden, ſoweit in der Gewerbeordnung |
bzw. im Statute feine abweichenden Beſtimmungen enthalten 4
ſind, mit abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt .

§ 18.
Wirkungskreis der Genoſſenſchaftsverſammlung .
In den Wirkungskreis der Genoſſenſchaftsverſammlung

gehören:
a) die Wahrnehmung und Erörterung der Intereſſen der zur

Genoſſenſchaft gehörenden Gewerbeinhaber , ſoweit die
Förderung dieſer Intereſſen zu den Zwecken der Genoſſen—
ſchaft gehört, und die Beſchlußfaſſung hierüber;
die Wahl der Genoſſenſchaftsvorſtehung und der Mit— |

glieder des ſchiedsgerichtlichen Ausſchuſſes ſowie des im
§z 116, al. 3, des Geſetzes vom 5. Februar 1907, RGB.
Nr. 26, vorgeſehenen Ausſchuſſes für die Arbeitsvermitt¬
lung aus dem Stande der Gewerbeinhaber , dann die Wahl
der Mitglieder aus dem Stande der Gewerbeinhaber für
den Vorſtand, den Überwachungsausſchußund die General¬
verſammlung der genoſſenſchaftlichen Krankenkaſſe, endlich
die Wahl der Vertreter der Genoſſenſchaft für die Ver¬
bandsverſammlung des Genoſſenſchaftsverbandes ;
die Prüfung und Genehmigung der die Gebarung bei der
Genoſſenſchaft betreffenden Rechnungsabſchlüſſe und
Jahresvoranſchläge ſowie die Beſtimmung des durch Um¬
lagen aufzubringenden Betrages ; ;

d) die Syſtemiſierung des beſoldeten Hilfsperſonals und die
Beſchlußfaſſung darüber , ob und in welcher Höhe dem
Genoſſenſchaftsvorſteher und anderen Funktionären eine
Entſchädigung für ihre Mühewaltung zu gewähren iſt.

e) die Beſchlußfaſſung über Errichtung und organiſche Ände¬
rung der im § 114, lit. e, des bezogenen Geſetzes bezeich¬
neten Unterrichtsanſtalten; ferner die Beſchlußfaſſung über
die Errichtung, Umgeſtaltung und Auflöſung der genoſſen¬
ſchaftlichen Krankenkaſſen im Sinne der 8§ 121121
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dieſes Geſetzes ſowie über den Beitritt zu anderen Kranken—

kaſſen;
f) die Beſchlußfaſſung über die Regelung des genoſſenſchaft¬

lichen Lehrlingsweſens, insbeſondere über die Lehrzeit und
die Lehrlingsprüfung;

g) die grundſätzlichen Beſchlüſſe über die Gründung von ge—
noſſenſchaftlichen Einrichtungen zu Lehr-, Arbeits-, Unter¬
ſtützungs und Wirtſchaftszwecken ſowie über die Umände¬
rung oder Auflaſſung dieſer Einrichtungen , dann über den
Beitritt zu ſolchen ſchon beſtehenden Einrichtungen;

h) die Beſchlußfaſſung über das Genoſſenſchaftsſtatut und
deſſen Anderungen;

i) die Beſchlußfaſſung über das Statut der beſonderen Ge¬
noſſenſchaftskrankenkaſſen für Lehrlinge;

k) die Feſtſtellung entſprechender Beſtimmungen über den
Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit , über die
Arbeitspauſen, über die Zeit und die Höhe der Entlohnung
der Hilfsarbeiter und über die Kündigungsfriſt (3 20);

1) die Beſchlußfaſſung über die in den SS 1156, 1156, 115
und 115u des bezogenen Geſetzes erwähnten Angelegen¬
heiten (Einführung eines Verſicherungszwanges für Mit—

glieder, Errichtung einer Krankenkaſſe zur Durchführung
der Zwangsverſicherung , Feſtſetzung des Kaſſenſtatuts und
Aufhebung des Verſicherungszwanges) ſowie die Feſt¬
ſtellung von Beſtimmungen hinſichtlich der Leiſtung von
Beiträgen an die im 5 115h des bezogenen Geſetzes er¬
wähnte Kaſſe für dürftige Mitglieder aus dem Unter—

ſtützungsfonds (6 1159 des bezogenen Geſetzes );
m) die Beſchlußfaſſung über den Beitritt zu einer Kaſſe nach

s 1156 des bezogenen Geſetzes bzw. zu einer Verbands¬
kaſſe ( 1304, al. 2, des bezogenen Geſetzes) und die Be¬
ſchlüſſe über die Ausſcheidung aus denſelben (6 1153 des
bezogenen Geſetzes );

n) die Beſchlußfaſſung über die im 5 115 des bezogenen
Geſetzes erwähnten Angelegenheiten Errichtung der auf
Freiwilligkeit beruhenden Kranken- und Unterſtützungs¬
kaſſen und wirtſchaftlichen Unternehmungen für Mitglieder
ſowie Unterſtützungsfonds, dann die materielle Förderung
dieſer Einrichtungen );
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o) die Beſchlußfaſſung über die Einrichtung und das Statut

der genoſſenſchaftlichen Arbeitsvermittlung bzw. über die
Übertragung derſelben an einen Verband oder an eine
öffentliche Arbeitsnachweisanſtalt (6 116 des bezogenen
Geſetzes );

p) die Beſchlußfaſſung darüber, ob bei mehr als 400 Mit¬
gliedern die Genoſſenſchaftsverſammlung aus Delegierten
zu bilden iſt (5 16);

q) die Beſchlußfaſſung darüber, ob einzelne Geſchäfte der
Genoſſenſchaft an Vertrauensmänner übertragen werden
ſollen;

r) die Beſchlußfaſſung über den Beitritt zu einem freiwilligen
Genoſſenſchaftsverbande ſowie über das Ausſcheiden aus
demſelben;

s) die Verfügung über das der Genoſſenſchaft gehörige Ver—

mögen; dieſes Vermögen ſowie deſſen Erträgniſſe dürfen
nur zu Genoſſenſchaftszwecken verwendet werden;

t) die Beſchlußfaſſung über die Befreiung der Witwe und
der erbberechtigten Deſzendenten des Inhabers eines freien
Gewerbes von der neuerlichen Entrichtung der Aufnahme¬
gebühr (8 14)

u) die Beſchlußfaſſung darüber, ob Mitglieder , welche mit der
Zahlung der genoſſenſchaftlichen Umlagen im Rückſtande
ſind, von der Teilnahme an der Abſtimmung und von der
Wählbarkeit in der Genoſſenſchaft ausgeſchloſſen bleiben
ſollen (5 7. —¬

Die erforderlichen Vorlagen werden der Verſammlung
von der Genoſſenſchaftsvorſtehung gemacht, welche alljährlich
auch einen Tätigkeitsbericht unter beſonderer Bedachtnahme
auf das genoſſenſchaftliche Lehrlingsweſen zu erſtatten hat.

§189.
Wirkungskreis der Genoſſenſchaftsverſammlung

in bezug auf humanitäre und wirtſchaftliche Anſtalten
der Genoſſenſchaft.

Die Errichtung der im 51, Abſ. 2 (G 114, al. 2, des Ge¬

ſetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26), erwähnten, auf
Freiwilligkeit beruhenden Kranken- und Unterſtützungskaſſen
und wirtſchaftlichen Unternehmungen für Mitglieder ſowie
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Unterſtützungsfonds kann von der Genoſſenſchaftsverſamm—
lung nur, nachdem der Gegenſtand in der Tagesordnung dieſer
Verſammlung genau angegeben und mit der Tagesordnung
vorher gehörig verlautbart worden iſt, mit einer Majorität von
drei Vierteilen ſämtlicher anweſenden Mitglieder beſchloſſen
werden

Die materielle Förderung dieſer Einrichtungen aus den
Mitteln der Genoſſenſchaft ſowie die Geſchäftsteilnahme der
letzteren an wirtſchaftlichen Unternehmungen kann die Ge—

noſſenſchaftsverſammlung mit der im Abſatze 1 angegebenen
Majorität nur dann beſchließen, wenn die Anweſenheit einer
Anzahl von Genoſſenſchaftsmitgliedern in dem nachfolgend be¬
zeichneten Verhältniſſe protokollariſch bei der Abſtimmung kon—
ſtatiert wird. Dieſes Verhältnis iſt bei einer Mitgliederzahl:

bis zu 100 mit 50%,
von 100 —500 mit 403, jedoch mindeſtens mit 50 Mit¬

gliedern,
von 500-= 1000 mit 30%, jedoch mindeſtens mit 200 Mit—

gliedern, und
über 1000 mit 20%, jedoch mindeſtens mit 300 Mitglie—dern feſtgeſetzt .
Für die vorſtehenden Beſtimmungen iſt jene Mitgliederzahl

maßgebend, welche die Genoſſenſchaft am Tage der Einberufungder Verſammlung beſitzt.
Kommt zu einer ſolchen Verſammlung der Genoſſenſchaftdie beſchlußfähige Anzahl ihrer Mitglieder nicht zuſammen, ſo

iſt innerhalb des Zeitraumes von vier Wochen eine neue Ver¬
ſammlung mit derſelben Tagesordnung einzuberufen , welcheunter den vorſtehenden Modalitäten jedoch nur dann gültige
Beſchlüſſe faſſen kann, wenn die Anweſenheit einer verhältnis¬
mäßigen Anzahl von Genoſſenſchaftsmitgliedern , nämlich bei
einer Mitgliederzahl bis zu 500 von 30% und bei einer größeren
Mitgliederzahl von 20% konſtatiert iſt.

Auf dieſe Beſtimmungen muß bei dieſer neuen Einberu—¬
fung ausdrücklich hingewieſen werden.

Die Beſchlußfaſſung der Genoſſenſchaft über die im Ab—
ſatze 2 bezeichneten Gegenſtände unterliegt der Genehmigung der
politiſchen Landesbehörde.

—
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Zur aktiven Beteiligung an den im Abſatze 1 erwähnten
wirtſchaftlichen Unternehmungen kann, außer in Fällen, wo
derlei Anlagen aus öffentlichen Rückſichten errichtet oder an¬

geordnet werden, kein Mitglied oder Angehöriger der Genoſſen¬
ſchaft wider ſeinen Willen herangezogen werden.

Die im Abſatze 1 erwähnten Kranken⸗ und Unterſtützungs¬
kaſſen werden nach den Vorſchriften des Geſetzes vom 16. Juli
1892, RGB. Nr. 202, errichtet.

8 20.
Vereinbarungen über das Arbeitsverhältnis.

Die Genoſſenſchaftsverſammlung kann im Einvernehmen
mit der Gehilfenverſammlung innerhalb des Rahmens der ge¬

ſetzlichen Vorſchriften Beſtimmmungen über Beginn und Ende
der täglichen Arbeitszeit der Hilfsarbeiter und über die Arbeits¬
pauſen ſowie über die Zeit und Höhe der Entlohnung der
Hilfsarbeiter und über die Kündigungsfriſt feſtſtellen 6 19,
lit. k).

Die Feſtſtellung hat nach Geſchäftszweigen (bzw. Fach¬
ſektionen) geordnet zu erfolgen.

Dieſe Vereinbarung iſt von der politiſchen Landesbehörde
zu genehmigen und in den einzelnen Betriebsſtätten anzu¬
ſchlagen.

Die Beſchlußfaſſung hat ſowohl in der Genoſſenſchaftsver¬
ſammlung als auch in der Gehilfenverſammlung mit Zwei¬
drittelmajorität zu erfolgen. Mit der gleichen Stimmenmehrheit
kann jede der beiden Verſammlungen ihren Rücktritt von dieſen
Beſtimmungen, ſoweit dieſelben nicht für eine beſtimmte Zeit
feſtgeſtellt wurden, erklären. Der bezügliche Beſchluß iſt der

politiſchen Landesbehörde zur Kenntnis mitzuteilen .
Die vorſtehenden Beſtimmungen haben, ſofern von den

Mitgliedern mit ihren Hilfsarbeitern in dieſer Beziehung nicht
im Wege des Vertrages oder der Arbeitsordnung abweichende
Vereinbarungen getroffen worden ſind, für die Parteien rechts¬
verbindliche Geltung und ſchließen inſofern die Anwendung der
im § 77 GO. enthaltenen Vorſchriften aus. ;

—
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8 21.
Unterſtützungsfonds .

Der etwa errichtete Unterſtützungsfonds bildet einen Teildes Vermögens der Genoſſenſchaft und wird aus den Ein—
künften der Genoſſenſchaft ſowie durch beſondere Zuwendungendotiert. In dieſen Fonds fließen auch die über die Genoſſen¬
ſchaftsmitglieder im Grunde des 5§ 24 ſowie die im Grundedes 8 Z4 verhängten Geldſtrafen .Der Unterſtützungsfonds dient im allgemeinen zur Förde¬tung der von der Genoſſenſchaft verfolgten humanitären
Zwecke.

Zu einer regelmäßigen Dotierung des Unterſtützungsfondskönnen mit Genehmigung der Gewerbebehörde beſondere Um¬
lagen eingehoben werden.

Aus dem erwähnten Fonds können insbeſondere die von
dürftigen Mitgliedern an die etwa im Sinne des § 1153 des
Geſetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26, beſtehendenKaſſen zu leiſtenden Beiträge ganz oder teilweiſe beſtrittenwerden, worüber im einzelnen Falle auf Grund der von der
Genoſſenſchaftsverſammlung feſtgeſetzten Beſtimmungen die
Genoſſenſchaftsvorſtehung entſcheidet

§ 22.
Genoſſenſchaftsvorſtehung .

Die Genoſſenſchaftsvorſtehung beſteht aus dem Genoſſen —¬
ſchaftsvorſteher , deſſen J. und Il. Stellvertreter und dem
Genoſſenſchaftsausſchuſſe , welcher aus 21 Mitgliedern und6 Erſatzmännern zuſammengeſetzt wird.Der Genoſſenſchaftsvorſteher und deſſen Stellvertreterwerden von der Genoſſenſchaftsverſammlung mit abſoluterStimmenmehrheit gewählt. Wird dieſe Majorität nicht erzielt,ſo haben ſich die Wähler bei der engeren Wahl auf jene zweiPerſonen zu beſchränken, welche die relativ meiſten Stimmenerhalten haben. In Fällen von Stimmengleichheit entſcheidetdas Los, wer in die engere Wahl einzubeziehen bzw. in der—ſelben als gewählt zu betrachten iſt. ;

Der gewählte Genoſſenſchaftsvorſteher und deſſen Stell¬vertreter ſind der Gewerbebehörde zur Anzeige zu bringen.



RG:
Die Mitglieder und Erſatzmänner des Ausſchuſſes werden

von der Genoſſenſchaftsverſammlung aus ihrer Mitte in der
Art gewählt, daß alle in der Genoſſenſchaft vertretenen Ge—

werbegattungen (Fachſektionen) angemeſſen berückſichtigt er¬
ſcheinen. Die Wahl derſelben hat im Sinne des zweiten Ab¬
ſatzes zu erfolgen. |

Die Amtsdauer der Mitglieder der Genoſſenſchaftsvor¬
ſtehung währt drei Jahre, nach deren Ablauf fie wieder wähl¬
bar ſind.

Die Wahl kann nur, wenn ſie geſetzwidrig zuſtande ge¬
kommen oder wenn der Gewählte von der Wählbarkeit gefeß¬
lich ausgeſchloſſen iſt (6 7), von der Gewerbebehörde für un¬
gültig erklärt werden, in welchem Falle ſogleich eine Neuwahl
zu veranlaſſen iſt.

Über die Wahl iſt ein Protokoll aufzunehmen, welches von
dem Vorſteher und von den Skrutatoren zu unterſchreiben und
von dem behördlichen Kommiſſär zu revidieren iſt. Ein Recht,
die Wahl zum Mitgliede der Genoſſenſchaftsvorſtehung abzu¬
lehnen, haben nur jene Perſonen:

a) welche über 60 Jahre alt oder durch anhaltende Kränklich¬
keit an der Übernahme des Mandates verhindert ſind;

b) welche den Nachweis liefern, daß ihre Geſchäftsverhält¬
niſſe zeitweiſe ihre längere Abweſenheit von dem ſtändi¬
gen Wohnorte unabweislich erfordern ;

c) welche dieſes Amt bereits bekleidet haben.
Den Gehilfen kann über Beſchluß der Genoſſenſchaftsvor¬

ſtehung eine Vertretung im Genoſſenſchaftsausſchuſſe einge¬
räumt werden.

Zu den Sitzungen der Genoſſenſchaftsvorſtehung , welche
nach Erfordernis veranlaßt werden, ſind ſämtliche Mitglieder
derſelben von dem Vorſteher einzuberufen.

Zu einer gültigen Beſchlußfaſſungiſt mindeſtens die An¬
weſenheit von acht Ausſchußmitgliedern und außerdem des
Vorſtehers oder deſſen Stellvertreters erforderlich. Die Be¬
ſchlüſſe werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei gleichgeteilten
Stimmen gibt jene des Vorſitzenden den Ausſchlag. Über die
Ergebniſſe der Beratungen iſt ein ſummariſches Protokoll zu
führen, welches von dem Vorſitzenden zu unterzeichnen iſt.

— — —
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Das Amt der Ausſchußmitglieder iſt unentgeltlich ; jedoch

können denſelben die im Intereſſe der Genoſſenſchaft gemachten
Auslagen ſowie längere Zeitverſäumniſſe vergütet werden.

8 23.
Vorgang bei Wahlen.

Sämtliche Wahlen ſind mit Stimmzetteln vorzunehmen.
Die Stimmzettel ſind von den Wahlberechtigten perſönlich in
der betreffenden Wahlverſammlung abzugeben.

Als Legitimation gilt die auf Namen lautende Einladung.
Proteſte gegen vorgenommene Wahlen ſind binnen einer

Friſt von 14 Tagen bei der Gewerbebehäörde erſter Inſtanz ein¬
zubringen. SS

Nach Bedarf können die Wahlen auch in mehreren Wahl¬lokalitäten gleichzeitig vorgenommen werden. Hiebei werden
die Wahlberechtigten nach ihrer örtlichen Zugehörigkeit oder in
alphabetiſcher Ordnung zugewieſen.

8 24.
Wirkungskreis der Genoſſenſchaftsvorſtehung .

In den Wirkungskreis der Genoſſenſchaftsvorſtehung ge¬
hören alle Angelegenheiten, welche nicht der Genoſſenſchafts¬
verſammlung vorbehalten bzw. dem ſchiedsgerichtlichen Aus¬
ſchuſſe, den Organen der genoſſenſchaftlichen KrankenkaſſeG 121 des Geſetzes vom 5. Februar 1967, RGB. Nr. 26) oder
den beſonderen Funktionären der Kaſſe für die Genoſſenſchafts¬
mitglieder G 1151 des bezogenen Geſetzes ) zugewieſen ſind.

Insbeſondere hat did Genoſſenſchäftsvorſtehung die ge¬
noſſenſchaftlichen Anſtalten zu Lehr⸗, Arbeits-, Unterſtützungs¬und Wirtſchaftszwecken zu überwachen und über die Verhält¬
niſſe derſelben der Genoſſenſchaftsverſammlung regelmäßig
Bericht zu erſtatten . ꝛ

Weiter obliegt der Genoſſenſchaftsvorſtehung auch die
Verwaltung des Genoſſenſchaftsvermögens unter der Leitungdes Vorſtehers im Sinne der Beſchlüſſe der Genoſſenſchaftsver¬
ſammlung, ferner die Überwachung der Befolgung der aufdas Lehrlingsweſen bezughabenden geſetzlichen und ſtatutari¬
ſchen Vorſchriften, namentlich bezüglich der Lehrlingshaltung

1
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und Lehrlingsausbildung, die Erſtattung des alljährlichen
Tätigkeitsberichtes unter beſonderer Bedachtnahme auf das
Lehrlingsweſen an die Genoſſenſchaftsverſammlung G 18),
die Ausſtellung der Lehrbriefe (6 11), die Entſendung von ſechs
Genoſſenſchaftsmitgliedern in die Gehilfenverſammlung mit
beratender Stimme (S 120 des Geſetzes vom 5. Februar 190,
RGB. Nr. 26), die Entſcheidung über die Inanſpruchnahme
des etwa beſtehenden Unterſtützungsfonds durch dürftige Mit¬
glieder im Sinne des § 21, die Befreiung von der Entrichtung
der Aufnahme(Aufding)⸗ und Freiſprechgebühren der Lehrlinge
($ 11, lit. a), die Einbringung der Rekurſe G 30, die Beſtellung
und Entlaſſung des Hilfsperſonals (6 29) und die Erteilung
der im § 1202, Abſatz 1, des Geſetzes vom 5. Februar 1907,
RGB. Nr. 26, vorgeſehenen Zuſtimmung zur Einberufung der
Gehilfenverſammlung.

Ferner ſteht der Genoſſenſchaftsvorſtehungauch das Recht
zu, über die Mitglieder und Angehörigen der Genoſſenſchaft bei
Verletzung der Genoſſenſchaftsvorſchriften angemeſſene Ord¬
nungsſtrafen, als Verweiſe und Geldſtrafen bis zu K 20, zu
verhängen, und zwar in folgenden Fällen:

J. wenn ein Mitglied den Antritt, die Verpachtung oder
Zurücklegung eines Gewerbes, die Veränderung des Stand¬
ortes, die Aufnahme und Entlaſſung von Lehrlingen und Ge¬

hilfen innerhalb acht Tagen dem Genoſſenſchaftsvorſtehernicht
anmeldet;

2. wenn ein Mitglied oder Angehöriger einem ordnungs¬
mäßig gefaßten Beſchluſſe der Genoſſenſchaftsverſammlungoder
der Vorſtehung trotz geſchehener Aufforderung oder Mahnung
nicht nachkommt;

3. den vom Vorſteher innerhalb ſeines Wirkungskreiſes ge¬

trofſenen Anordnungen keine Folge leiſtet;
4. ſich bei einer Genoſſenſchaftsverſammlung oder vor der

Vorſtehung trotz erhaltenen Ordnungsrufes beharrlich in be¬

leidigender oder unanſtändiger Weiſe benimmt, inſofern nicht
die ſtrafgerichtliche Verfolgung einzutreten hat;

5. wenn ein Mitglied den geſetzlichen Vorſchriften über
die Haltung von Lehrlingen und Gehilfen nicht nachkommt,
inſofern nicht die Beſtrafung der Gewerbebehörde zuſteht;

—



6. ungeachtet ordnungsmäßiger Verſtändigung ohne ge¬
nügenden Grund oder Entſchuldigung zur Genoſſenſchaftsver¬
ſammlung oder, wenn er ein Mitglied der Vorſtehung iſt, zuden Ausſchußſitzungen nicht erſcheint;

7. ohne Entſchuldigungsgrund eine auf ein Mitglied ge¬
fallene Wahl ablehnt oder das bereits übernommene Amt fort¬
zuführen ſich weigert.

Der Verweis iſt ſchriftlich oder mündlich zu erteilen. Uber
alle erteilten Verweiſe und verhängten Geldſtrafen iſt eine
Vormerkung zu führen.

Die als Ordnungsſtrafen verhängten Geldſtrafen werden
nötigenfalls im Verwaltungswege eingetrieben.

* § 25.
Gemeinſchaftliche Beratungen der Genoſſenſchafts¬

vorſtehung mit dem Gehilfenausſchuß. .Die Genoſſenſchaftsvorſtehung und der Gehilfenausſchußkönnen über Antrag des einen oder anderen Teiles zu gemein¬
ſchaftlichen Beratungen über beſonders wichtige Gegenſtändevon gemeinſamem Intereſſe zuſammentreten. (G 1191 des
Geſetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 26.)

Wirkungskreis des Genoſſenſchaftsvorſtehers .
Der Genoſſenſchaftsvorſteher oder im Verhinderungsfalle

deſſen Stellvertreter vertritt die Genoſſenſchaft nach außen, erleitet und überwacht die geſamte Geſchäftsführung und unter¬
ſchreibt alle Ausfertigungen.

Der Genoſſenſchaftsvorſteherbeſorgt die laufenden Geſchäfteder Genoſſenſchaft. Er übernimmt alle an die Genoſſenſchaftoder deren Vorſtehung gerichteten behördlichen Erläſſe und
ſonſtigen Eingaben und erledigt alle Angelegenheiten, die nichteine Beſchlußfaſſung erheiſchen; er beruft die Genoſſenſchafts¬
verſammlung und die Genoſſenſchaftsvorſtehung zu Beratun—
gen, leitet dieſelben und führt dabei den Vorſitz, er beſorgtdie Ausfertigung und Durchführung der von der Genoſſen¬
ſchaftsverſammlung oder der Genoſſenſchaftsvorſtehung ge¬
faßten Beſchlüſſe. Glaubt der Genoſſenſchaftsvorſteherdie Ver¬
antwortlichkeit für einen Beſchluß der Genoſſenſchaftsverſamm¬

.
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lung oder der Genoſſenſchaftsvorſtehung nicht übernehmen zu
können, ſo ſiſtiert er denſelben und legt ihn ſofort bzw. nach
Vernehmung der Genoſſenſchaftsverſammlung der Behörde
zur Entſcheidung vor. ꝛ

Der Genoſſenſchaftsvorſteherhat die Eintragungen in das
Arbeitsbuch gemäß § 80d des Geſetzes vom 8. März 1886,
RGB. Nr. 22, rückſichtlich aller Genoſſenſchaftsangehörigenzu
beſtätigen , er hat ferner im Auftrage der Gewerbebehörde die
Ausſchreibung und Durchführung der Wahl des Obmannes
und Obmannſtellvertreters der Gehilfenverſammlung vorzu¬
nehmen, wenn dieſe Stellen nicht beſetzt ſind, und die erſte
Generalverſammlung der genoſſenſchaftlichen Krankenkaſſe ein¬

zuberufen (6 121 des Geſetzes vom 5. Februar 1907, RGB.
Nr. 26). Der Vorſteher übt die Diſziplinargewalt über das
genoſſenſchaftliche Hilfsperſonal aus, für deſſen Tätigkeit er ver¬

antwortlich iſt (6 29).
§ 2.

Teilnahme einzelner außerhalb der Genoſſenſchaft ſtehender
Perſonen an den Verſammlungen der Genoſſenſchaft.1 An den Genoſſenſchaftsberſammlungen ſowie an den Be¬

ratungen der Genoſſenſchaftsvorſtehung (einſchließlich der mir
dem Gehilfenausſchuſſe abzuhaltenden gemeinſamen Sitzungen )

können nebſt den vermöge ihrer amtlichen Beſtimmungen be¬

rufenen Organen (Genoſſenſchaftskommiſſären , Genoſſen¬
ſchaftsinſtruktoren u. a.) auch fallweiſe von der Genoſſenſchafts¬
vorſtehung geladene einzelne außerhalb der Genoſſenſchaft
ſtehende Perſonen ohne Stimmrecht teilnehmen, ſofern die
Teilnahme dieſer Perſonen an den genoſſenſchaftlichen Be¬

ratungen zweckmäßig erſcheint.
§ 28.

Schiedsgerichtliche Inſtitution.
Die nur aus Genoſſenſchaftsmitgliedern zu wählende

ſchiedsgerichtliche Inſtitutionim Sinne des § 114, lit. h
weiter Satz, des Geſetzes vom 5. Februar 1907, RGB.
Nr. 26, hat den Zweck, Streitigkeiten zwiſchen den Genoſſen—

ſchaftsmitgliedern zu ſchlichten .
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Dieſes Schiedsgericht wird in der Weiſe gebildet, daß
jede der ſtreitenden Parteien aus der Mitte der Genoſſenſchafts¬
mitglieder zwei Schiedsrichter beſtimmt und letztere ihrerſeits
mit abſoluter Stimmenmehrheit ein Genoſſenſchaftsmitglied
zum Obmanne wählen. Kommt die abſolute Majorität nicht
zuſtande, ſo benennt der Genoſſenſchaftsvorſteherden Obmann.
Das ſo gebildete Schiedsgericht entſcheidet mit abſoluter
Stimmenmehrheit.

Genoſſenſchaftliches Hilfsperſonal.
Das von der Genoſſenſchaftsverſammlung ſpyſtemiſierte

Hilfsperſonal ſteht unter der Diſziplinargewalt des Vorſtehers ,
welcher für die Tätigkeit desſelben verantwortlich iſt.

Die Beſtellung und Entlaſſung des Hilfsperſonals erfolgt
unter Bedachtnahme auf die hinſichtlich der einzelnen Dienſt¬
verhältniſſe geltenden Beſtimmungen bzw. Vereinbarungen
durch die Genoſſenſchaftsvorſtehung .

Zur Leitung der Kanzleigeſchäfte und zur Führung der
Kaſſengeſchäfte dürfen nur vertrauenswürdige Perſonen von
entſprechender allgemeiner Bildung und ſachlicher Erfahrung
beſtellt werden.

Rekursrecht der Genoſſenſchaft.
Der Genoſſenſchaft ſteht das Recht des Rekurſes gegen Ent¬

ſcheidungen und Verfügungen der Gewerbebehörden in den
nachſtehenden Fällen zu: ;

1. bei Entſcheidungen über den Umfang der Gewerberechte
(G 36 des bezogenen Geſetzes), inſofern dieſelben entgegen dem
Gutachten der gehörten Genoſſenſchaft erfloſſen ſind;

2. bei Feſtſetzung von Maximaltarifen ($ 51 des bezogenen
Geſetzes );

3. in allen inneren Genoſſenſchaftsangelegenheiten(VII. Hauptſtück der Gewerbeordnung) einſchließlich des ge
noſſenſchaftlichen Lehrlingsweſens; ;

4. das Recht des Rekurſes an die höhere Behörde ſteht
der Genoſſenſchaft, ſoweit geſetzlich keine kürzeren Rekursfriſten
vorgeſehen ſind, binnen der nach dem Geſetze vom 12. Mai
1896, RGB. Nr. 101, geltenden Friſten zu.
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Zur Einbringung der Rekurſe iſt die Genoſſenſchaftsvor—¬

ſtehung berechtigt.
Mit jedem Rekurſe iſt auch ein vom Genoſſenſchaftsvor¬

ſteher gefertigter Auszug aus dem Sitzungsprotokolle des Ge
noſſenſchaftsausſchuſſes vorzulegen.

Verwaltung des Genoſſenſchaftsvermögens.
Über das geſamte bewegliche und unbewegliche Vermögen

der Genoſſenſchaft iſt ein Inventar zu errichten und von der
Genoſſenſchaftsvorſtehung ſtets in Ordnung zu erhalten. Bei
der Verwaltung des Vermögens und Einkommens der Ge—

noſſenſchaft hat ſich die Genoſſenſchaftsvorſtehungan den von
der Genoſſenſchaftsverſammlung genehmigten Jahresvoran¬
ſchlag zu halten. Zu allen Überſchreitungen des Voranſchlages ,
zur Erwerbung, Vermietung , Verpfändung unbeweglicher
Güter, zur Anlegung oder Abtretung von Kapitalien , zur Auf¬
nahme von Darlehen , zur Übernahme anderer Verpflichtungen
und Leiſtungen, für welche die Genoſſenſchaft haften ſoll, zur
Verzichtleiſtung auf bereits erworbene oder erſtzu erwerbende

Rechte, zur Anhängigmachung eines Rechtsſtreites und zur
Abſchließung eines Vergleiches iſt die Zuſtimmung der Ge¬

noſſenſchaftsverſammlung erforderlich, welche die Genoſſen-=

ſchaftsvorſtehung bei dem nächſten Zuſammentritte der Ge¬

noſſenſchaftsverſammlung zu erwirken hat.

Geldgebarung der Genoſſenſchaft.
In die Genoſſenſchaftskaſſe fließen:

a) die Erträgniſſe des Genoſſenſchaftsvermögens ;
b) die Aufnahmegebühren der neu eingetretenen Mitglieder ;
c) alle als Ordnungsſtrafen verhängten Geldſtrafen (wenn

ein Unterſtützungsfonds beſteht , fließen die Geldſtrafen in

dieſen § 21); õ

d) die jährlichen Umlagen;
e) die AufnahmelAufding )! und Freiſprechgebühren der

Lehrlinge.Die ertragbringenden Vermögensbeſtände , die nicht zur
Beſtreitung der der Genoſſenſchaft obliegenden Aufgaben be—
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ſtimmt find, müſſen pupillarſicher angelegt und die Wertpapierein der Genoſſenſchaftskaſſe aufbewahrt werden.
Die Kaſſe ſteht unter der Sperre des Vorſtehers und der

Mitſperre des Stellvertreters desſelben. Die Kaſſabücher blei¬
ben in den Händen des Vorſtehers . Die Genoſſenſchafts rechnung
iſt für jedes Jahr, das iſt für die Zeit vom 1. Januar bis
Ende Dezember jedes Jahres, abzuſchließen und der auf den
Rechnungsabſchlußzunächſt folgenden Genoſſenſchaftsverſamm¬
lung zur Prüfung vorzulegen.

S 33.
Jahresbericht und Schlußrechnung der Genoſſenſchaft.

Alljährlich ſind der Gewerbebehörde ein Bericht über die
Jahresverſammlung und vorkommendenfalls die ordnungs¬
mäßige Wahl der Genoſſenſchaftsvorſtehungſowie eine Schluß¬
rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Genoſſenſchaft
vorzulegen, welche vom Genoſſenſchaftsvorſteherund zwei Aus—¬
ſchüſſen gefertigt ſein muß.

S 34.
Beaufſichtigung. .Die Genoſſenſchaft und die ihr angegliederten Einrichtun¬

gen und Anſtalten ſtehen unter der Aufſicht der Gewerbe—
behörde, in deren Bezirke die Genoſſenſchaftsvorſtehunggemäß
dieſes Statutes ihren Sitz hat. ;

Die Gewerbebehörde entſcheidet über Beſchwerden gegen
Beſchlüſſe der Genoſſenſchaftsverſammlung und der Genoſſen¬
ſchaftsvorſtehung ſowie der ſonſtigen Ausſchüſſe, ſoweit geſetzlich
nicht eine abweichende Anfechtungsart vorgeſehen iſt, und zwar
ſtets nach vorheriger Vernehmung beider Teile.

Zur Überwachung des geſetz- und ſtatutenmäßigen Vor¬
ganges bei der Genoſſenſchaft beſtellt die Gewerbebehördeeinen
eigenen Kommiſſär .

Sie iſt weiter berechtigt, in die Bücher, Rechnungen, Ver¬
zeichniſſe und ſonſtigen Aufſchreibungen der Genoſſenſchaft
jederzeit Einſicht zu nehmen und die genoſſenſchaftlichen Kaſſen
zu revidieren ſowie gegen den Genoſſenſchaftsvorſteher oder
deſſen Stellvertreter, welche den auf Grund der Gewerbeord —
nung an fie ergehenden behördlichen Aufträgen und Anordnun—
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ö gen wiederholt keine Folge leiſten oder ſich grobe Pflichtber¬
letzungen oder Ordnungswidrigkeiten zuſchulden kommen

|

Im Falle erwieſener Unregelmäßigkeiten in der Kaſſa¬
gebarung und im Falle wiederholt beanſtandeter Statuten¬
widrigkeiten oder Unregelmäßigkeiten in der Geſchäftsgebarung
kann die Gewerbebehörde die Tätigkeit der Genoſſenſchaftsvor —

ſtehung vorläufig einſtellen, wegen einſtweiliger Führung der
Geſchäfte Verfügungen treffen und eventuell unter gleichzeitiger
Anordnungen der Neuwahl die Mitglieder der Genoſſenſchafts¬
vorſtehung von ihren Funktionen entheben. Der hiegegen allen¬
falls eingebrachte Rekurs der Genoſſenſchaftsvorſtehunghat in
Anſehung der angeordneten Einſtellung der Tätigkeit der Vor¬

laſſen, mit Ordnungsſtrafen bis zu K 100 vorzugehen.

|
ſtehung und der Verfügung wegen einſtweiliger Führung der

| Geſchäfte keine aufſchiebende Wirkung. Die Neuwahl iſt nachö eingetretener Rechtskraft der Entſcheidung unverzüglich zu

| bewerkſtelligen.Die Streitigkeiten über innere Genoſſenſchaftsangelegen¬
| heiten gehören ausſchließlich auf den Verwaltungsweg.

. ie
von der Genoſſenſchaftsverſammlung ordnungsmäßig

| ten Beſchlüſſe, welche ſolche Genoſſenſchaftsangelegenheitenbetreffen, zu deren Beſorgung die Genoſſenſchaft nach dem Ge¬
; ſetze verpflichtet iſt, ſind über Anſuchen der Vorſtehung von der

Gewerbebehörde im Verwaltungswege durchzuführen.
§ 35.

Vermögen der Genoſſenſchaft.
Wird die Genoſſenſchaft mit anderen Gewerben zu einer

;
Genoſſenſchaft vereinigt, ſo bleibt der erſteren das Eigentum
und die abgeſonderte Verwaltung des Vermögens gewahrt.

Löſt ſich die Genoſſenſchaft auf, ohne in eine neue Ge¬

noſſenſchaft überzugehen, ſo wird das Vermögen der Gemeinde
zugewieſen, in welcher die Genoſſenſchaft ihren Sitz hatte.

Die Gemeinde hat ein ſolches Vermögen für gemeinnützige
gewerbliche Zwecke, insbeſondere zur Gründung und Erhaltung
gewerblicher Unterrichtsanſtalten nach Anhörung der für die
Gewerbetreibenden der betreffenden Gemeinden beſtehenden
Genoſſenſchaften zu widmen und über die Art der Verwendung
die Genehmigung der politiſchen Landesſtelle einzuholen.

—
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In allen Fällen ſind folgende Grundſätze zu beobachten:a) Rechte dritter Perſonen bleiben durch die Auflöſung oderUmgeſtaltung der Genoſſenſchaft unberührt; es find dahervor allem die eventuellen Schulden der Genoſſenſchaft zubezahlen und die ſonſtigen Verpflichtungen derſelben zuerfüllen;
b) es iſt dafür Sorge zu tragen, daß die Stiftungen und Wid¬mungen der Genoſſenſchaft ihrer Beſtimmung nicht ent¬zogen werden.

Ebenſo bleiben die aus privatrechtlichen Titeln oder aus
|Stiftungen auf dem Vermögen der Genoſſenſchaft ruhendenLaſten ſowie die Anſprüche der früheren Mitglieder und An—gehörigen der Genoſſenſchaft auf jene Vorteile, auf welche ſiebeim Fortbeſtande der Genoſſenſchaft aus deren Vermögen An¬ſpruch hatten, aufrecht.

Vermögensauseinanderſetzungen .
Über Vermögensauseinanderſetzungen der Genoſſenſchaftmit gewerblichen Korporationen oder mit Genoſſenſchaften ,. ferner über Vermögensauseinanderſetzungen bei Ausſcheidungvon Gewerbekategorien aus der Genoſſenſchaft, ſofern imRahmen der geltenden Rechtsvorſchriftenſeitens der Beteiligtenkeine ordnungsmäßigen Vereinbarungen zuſtande kommen, ent¬ſcheidet die politiſche Landesbehörde.

M. Abt. 54/4 10/21 —

Wien, am 7. März 1921.Mi f . 8 8 198 z
Wird auf Grund des 5 126 der Gewerbeordnung genehmigt.r Vom Wiener Magiſtrate

|

f 1. N } i i ſ
— 6( 85 als politiſche Landesbehörde:?.

.
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Karinger m. p.
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8. Hamburger, Wien. — 20 1135
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